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1. Prüfungsauftrag 

Die Geschäftsführung der 

H&D ITAS Application Services GmbH, Wolfsburg, 
(im Folgenden auch Gesellschaft genannt) 

hat uns als den in der Gesellschafterversammlung vom 18. Juni 2018 gemäß § 318 Abs. 1 
Satz 1 HGB gewählten Abschlussprüfer am 26. Februar 2019 beauftragt, den Jahresab-
schluss der Gesellschaft zum 31. Dezember 2018 unter Einbeziehung der Buchführung ge-
mäß §§ 316 ff. HGB zu prüfen. 

Die Gesellschaft erfüllt zum 31. Dezember 2018 die Merkmale einer kleinen Kapitalgesell-
schaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB und ist somit nach § 316 Abs. 1 Satz 1 HGB nicht 
prüfungspflichtig. Gleichwohl ergibt sich die Prüfungspflicht aus dem Gesellschafterbe-
schluss vom 18. Juni 2018. Der vorliegende Bericht ist an die geprüfte Gesellschaft gerichtet. 

Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die an-
wendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben. 

Für die Ausführung dieses Auftrags und unsere Verantwortlichkeit sind, auch im Verhältnis 
zu Dritten, die diesem Bericht beigefügten Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschafts-
prüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2017 des Instituts der Wirt-
schaftsprüfer in Deutschland e.V. (IDW) sowie unsere Besonderen Auftragsbedingungen 
PKF Fasselt Schlage Partnerschaft mbB Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungs-
gesellschaft Rechtsanwälte vom 1. Januar 2018 vereinbart.  

Die Grundsätze ordnungsmäßiger Durchführung von Abschlussprüfungen im Sinne der ein-
schlägigen Prüfungsstandards des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V., Düs-
seldorf, sind bei unserer Prüfung beachtet worden. Dieser Prüfungsbericht ist unter Beach-
tung der Grundsätze ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten (IDW PS 450 n. F.) 
erstellt worden. 

2. Grundsätzliche Feststellungen 

2.1 Wirtschaftliche Grundlagen 

Die Gesellschaft ist als IT-Dienstleister hauptsächlich in den Bereichen Industrial 
IT/Shopfloor IT, Industrie 4.0 sowie Consulting und Operations im Bereich Server vornehm-
lich an den Standorten Wolfsburg, Salzgitter, Braunschweig, Osnabrück und Gifhorn tätig.  
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Das Kerngeschäftsfeld der Gesellschaft besteht im Aufbau von Serviceprodukten im Bereich 
Industrie 4.0 mit dem fokus smart TCS sowie im Aufbau der Serverbetreuung im Rahmen ei-
nes Managed Service Ansatzes, vor allem in der Automotive Branche. 

2.2 Lage des Unternehmens 

Die Gesellschaft hat als kleine Kapitalgesellschaft i. S. v. § 267 Abs. 1 HGB zulässigerweise 
keinen Lagebericht aufgestellt, sodass wir als Abschlussprüfer auch nicht die Pflicht haben, 
zu einer Lagebeurteilung der gesetzlichen Vertreter, wie sie ansonsten im Lagebericht zum 
Ausdruck käme, nach § 321 Abs.1 Satz 2 HGB Stellung zu nehmen. 

3. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung 

3.1 Allgemeines 

Gemäß § 317 HGB sind die Buchführung der Gesellschaft für das Geschäftsjahr vom 
1. Januar bis 31. Dezember 2018 und der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 (Rech-
nungslegung) Gegenstand der Abschlussprüfung. Der Jahresabschluss ist nach den deut-
schen gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Regelungen im Gesellschaftsvertrag 
aufgestellt worden. 

Die Gesellschaft hat als kleine Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 Abs. 1 HGB von den 
größenabhängigen Erleichterungen insofern Gebrauch gemacht, als dass sie keinen Lage-
bericht aufgestellt und auf bestimmte Anhangangaben verzichtet hat. 

Die gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft tragen für die Rechnungslegung der H&D ITAS 
Application Services GmbH, die dazu eingerichteten internen Kontrollen und die uns als Ab-
schlussprüfer gemachten Angaben die Verantwortung. Unsere Aufgabe als Abschlussprüfer 
ist es, die Aussagen in der Rechnungslegung sowie die vorgelegten Unterlagen unter Einbe-
ziehung der Buchführung und die gemachten Angaben im Rahmen unserer pflichtgemäßen 
Prüfung zu beurteilen. 

Die Prüfung ist unter Beachtung der einschlägigen gesetzlichen Vorschriften, insbesondere 
der §§ 316 ff. HGB, und der vom IDW festgestellten deutschen Grundsätze ordnungs-
mäßiger Abschlussprüfung erfolgt. Die Prüfungshandlungen sind, soweit sie nicht im Prü-
fungsbericht dargestellt sind, in unseren Arbeitspapieren nach Art, Umfang und Ergebnis 
festgehalten. 
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Die Prüfung des Jahresabschlusses einschließlich der Buchführung hat sich darauf erstreckt, 
ob die gesetzlichen Vorschriften und sie ergänzende Bestimmungen des Gesellschaftsver-
trags beachtet worden sind.  

Die Prüfung hat sich auch auf die Feststellung von bestandsgefährdenden und entwick-
lungsbeeinträchtigenden Tatsachen sowie von Unrichtigkeiten und Verstößen gegen gesetz-
liche Vorschriften und Regelungen des Gesellschaftsvertrags erstreckt. Die gezielte Aufde-
ckung und Aufklärung strafrechtlicher Tatbestände, wie z. B. Untreuehandlungen und Unter-
schlagungen, ist jedoch nicht Gegenstand der Abschlussprüfung gewesen. 

Die Prüfung hat sich gemäß § 317 Abs. 4a HGB nicht darauf erstreckt, ob der Fortbestand 
des geprüften Unternehmens oder die Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Geschäfts-
führung zugesichert werden kann.  

Die Ordnungsmäßigkeit des Versicherungsschutzes haben wir nicht geprüft.  

Unsere Prüfungsarbeiten haben wir im Wesentlichen im November 2018 (Zwischenab-
schluss) und in den Monaten Februar bis März 2019 (Jahresabschluss) in den Geschäfts-
räumen der Hönigsberg & Düvel Datentechnik GmbH in Gifhorn sowie in unserem Büro in 
Braunschweig durchgeführt. 

3.2 Prüfungsinhalte 

3.2.1 Prüfungsstrategie und Prüfungsschwerpunkte 

Unsere Prüfung baut auf folgender risikoorientierter Prüfungsstrategie unter Beachtung der 
Grundsätze der Wesentlichkeit und Wirtschaftlichkeit auf. 

Im Rahmen dieser und der vorangegangenen Abschlussprüfungen haben wir uns Infor-
mationen über das Unternehmen und sein Umfeld verschafft, um solche Ereignisse, Ge-
schäftsvorfälle und Gepflogenheiten zu erkennen und zu verstehen, die sich wesentlich auf 
den zu prüfenden Jahresabschluss auswirken können. Ergänzend sind Auskünfte der ge-
setzlichen Vertreter über die wesentlichen Strategien und Geschäftsrisiken in diese Betrach-
tung einbezogen worden. 

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische 
Grundhaltung. Weitere Einzelheiten ergeben sich aus dem unter Abschnitt 5. wiederge-
gebenen Bestätigungsvermerk. 
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Prüfungsschwerpunkte sind für das Berichtsjahr die folgenden Prüffelder gewesen: 

- Forderungen gegen verbundene Unternehmen; 

- Rückstellungen; 

- Anhang. 

3.2.2 Prüfungsnachweis 

Von einem Kreditinstitut, mit dem die Gesellschaft im Geschäftsjahr 2018 in Geschäftsver-
bindung gestanden hat, ist eine Bestätigung der zum Abschlussstichtag bestehenden Sal-
den, Unterschriftsberechtigungen und Konditionen eingeholt worden. 

Für die Einschätzung der Risiken aus Rechtsstreitigkeiten sind Rechtsanwaltsbestätigungen 
eingeholt worden.  

Für den Stand der Steuerveranlagungen und mögliche steuerliche Risiken hat uns eine Be-
stätigung des Steuerberaters vorgelegen. 

Die Durchführung der Saldenbestätigungsaktionen ist unter unserer Kontrolle erfolgt. 

3.2.3 Vorjahresabschluss 

Der Vorjahresabschluss zum 31. Dezember 2017 ist ebenfalls von uns geprüft und unter 
dem 13. Februar 2018 mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen worden. 
Die Zahlen zum 31. Dezember 2017 sind richtig auf das Geschäftsjahr 2018 vorgetragen 
worden.  

3.2.4 Angaben der gesetzlichen Vertreter 

Die Geschäftsführung und die uns benannten Mitarbeiter haben die für unsere Prüfung 
notwendigen Aufklärungen und Nachweise (§ 320 HGB) vollständig und bereitwillig er-
bracht. Nach der von der Geschäftsführung schriftlich abgegebenen berufsüblichen Voll-
ständigkeitserklärung sind in den uns vorgelegten Büchern und Unterlagen alle buchungs-
pflichtigen Geschäftsvorfälle erfasst und in dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 
alle bilanzierungspflichtigen Vermögensgegenstände, Schulden (Verpflichtungen, Wagnisse 
etc.), Rechnungsabgrenzungsposten und Sonderposten berücksichtigt, sämtliche Aufwen-
dungen und Erträge enthalten sowie alle erforderlichen Angaben gemacht. Vorgänge von 
besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Geschäftsjahres haben sich nach dieser 
Erklärung nicht ereignet. 
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4. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung 

4.1 Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung 

4.1.1 Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen 

Die Buchführung und die weiteren geprüften Unterlagen entsprechen den gesetzlichen Vor-
schriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags der Gesellschaft. 

Die Buchführung hat während des gesamten Geschäftsjahres 2018 den Grundsätzen ord-
nungsmäßiger Buchführung entsprochen; die aus den weiteren geprüften Unterlagen ent-
nommenen Informationen sind ordnungsmäßig in der Buchführung und dem Jahresab-
schluss abgebildet.  

Die Finanzbuchführung einschließlich der Nebenbücher (Anlagenbuchführung und Lohn- und 
Gehaltsbuchführung) wird unter Einsatz der ERP-Software „SAP ECC 6.0“ abgewickelt.  

Es sind von uns im Rahmen der Prüfung keine Feststellungen getroffen worden, die dage-
gensprechen, dass die vom Unternehmen getroffenen organisatorischen und technischen 
Maßnahmen geeignet sind, die Sicherheit der rechnungslegungsrelevanten Daten und        
der hierfür eingesetzten IT-Systeme zu gewährleisten. 

4.1.2 Jahresabschluss 

Im Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31. Dezember 2018 sind in allen wesentlichen Be-
langen alle für die Rechnungslegung geltenden gesetzlichen Vorschriften einschließlich der 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung, alle größenabhängigen, rechtsformgebundenen 
oder wirtschaftszweigspezifischen Regelungen sowie die Bestimmungen des Gesellschafts-
vertrags der Gesellschaft beachtet worden. 

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung sind ordnungsmäßig aus der Buchführung 
und den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet worden; die einschlägigen Ansatz-, Aus-
weis- und Bewertungsvorschriften sind in allen wesentlichen Belangen beachtet worden. 

Der Anhang ist klar und übersichtlich und enthält die erforderlichen Angaben. Die auf die 
Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung angewandten Bilanzierungs- und Be-
wertungsmethoden und die sonstigen Pflichtangaben, insbesondere gemäß §§ 284 ff. HGB, 
sind vollständig und zutreffend in den Anhang aufgenommen. 
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Die Gesellschaft hat die Möglichkeit in Anspruch genommen, bestimmte Angaben zur Bilanz 
und zur Gewinn- und Verlustrechnung in den Anhang aufzunehmen.  

Die Gesellschaft hat die Aufstellungserleichterungen insoweit in Anspruch genommen, als 
auf die Angabe bestimmter Anhangangaben verzichtet worden ist. 

4.2 Gesamtaussage des Jahresabschlusses 

4.2.1 Feststellung zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses 

Der Jahresabschluss der H&D ITAS Application Services GmbH, Wolfsburg, zum 31. De-
zember 2018 vermittelt insgesamt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buch-
führung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- 
und Ertragslage. 

4.2.2 Bewertungsgrundlagen des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2018 

Die Bewertungsgrundlagen ergeben sich aus den Angaben im Anhang (Anlage 3). 

4.2.3 Änderungen der Bewertungsgrundlagen gegenüber dem Vorjahresab-
schluss, sachverhaltsgestaltende Maßnahmen 

Gegenüber dem Vorjahresabschluss zum 31. Dezember 2017 hat es keine Änderungen bei 
den Bewertungsgrundlagen und keine sachverhaltsgestaltenden Maßnahmen mit wesentli-
chem Einfluss auf die Gesamtaussage des Jahresabschlusses, d. h. auf das vom Jahresab-
schluss vermittelte Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage, gegeben.  
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4.3 Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 

Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft ergibt sich mit hinreichender 
Klarheit aus dem Jahresabschluss (Anlagen 1 bis 3). 

5. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks 

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir der H&D ITAS Application 
Services GmbH, Wolfsburg, für den als Anlagen 1 bis 3 beigefügten Jahresabschluss zum 
31. Dezember 2018 folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt: 

„BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS  

An die H&D ITAS Application Services GmbH 

Prüfungsurteil  

Wir haben den Jahresabschluss der H&D ITAS Application Services GmbH - bestehend 
aus der Bilanz zum 31. Dezember 2018 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Ge-
schäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018 sowie dem Anhang, einschließlich 
der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse ent-
spricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für 
Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Be-
achtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 
31. Dezember 2018 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 
31. Dezember 2018. 

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendun-
gen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses geführt hat. 
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Grundlage für das Prüfungsurteil 

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit § 317 HGB un-
ter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach 
diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprü-
fers für die Prüfung des Jahresabschlusses“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend 
beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den 
deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sons-
tigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir 
sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und ge-
eignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss zu dienen. 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, 
der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in 
allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beach-
tung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Ver-
hältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft 
vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, 
die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchfüh-
rung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu er-
möglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen 
Darstellungen ist. 

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verant-
wortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beur-
teilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der 
Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus 
sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der 
Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder 
rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen. 



PKF FASSELT SCHLAGE 9 

 

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresab-
schluss als Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen 
Darstellungen ist, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil 
zum Jahresabschluss beinhaltet. 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass 
eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschafts-
prüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 
durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Dar-
stellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesent-
lich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder ins-
gesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses getroffenen wirtschaftlichen Ent-
scheidungen von Adressaten beeinflussen. 

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische 
Grundhaltung. Darüber hinaus 

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher - beabsichtigter oder un-
beabsichtigter - falscher Darstellungen im Jahresabschluss, planen und führen Prü-
fungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungs-
nachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prü-
fungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht 
aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße be-
trügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, ir-
reführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten 
können. 

- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses rele-
vanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den 
gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungs-
urteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben. 

- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewand-
ten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen 
Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Anga-
ben. 

- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen 
Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unter-
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nehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob 
eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegeben-
heiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur 
Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss 
kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im 
Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss auf-
merksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prü-
fungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundla-
ge der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachwei-
se. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass 
die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann. 

- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresab-
schlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde 
liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss 
unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. 

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten 
Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, 
einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prü-
fung feststellen.“  

Den vorstehenden Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2018 
(Bilanzsumme 426.750,11 €; Jahresüberschuss 0,00 €)  der H&D ITAS Application Services 
GmbH haben wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsät-
zen ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten (IDW PS 450 n. F.) erstattet. 

Braunschweig, den 7. März 2019 
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Anlage 1

H&D ITAS Application Services GmbH
Wolfsburg

Bilanz zum 31. Dezember 2018

€ € € €
A. Anlagevermögen A. Eigenkapital

Sachanlagen (Betriebs- und Geschäftsausstattung) 255,99 0 I. Gezeichnetes Kapital (Stammkapital) 25.000,00 25
II. Gewinnvortrag 0,49 0

B. Umlaufvermögen 25.000,49 25
Forderungen und sonstige Vermögens-
gegenstände B. Rückstellungen (sonstige) 164.918,15 103
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 410.456,30 460
2. sonstige Vermögensgegenstände 16.037,82 7 C. Verbindlichkeiten

426.494,12 467 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 189.518,64 146
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 20.993,36 160

C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 1 3. sonstige Verbindlichkeiten 26.319,47 34
(davon aus Steuern: 26.319,47 €; i. V. 27 T€;

im Rahmen der so-
zialen Sicherheit: 0,00 €; i. V. 1 T€)

236.831,47 340
426.750,11 468 426.750,11 468

31.12.2017
T€

A k t i v a P a s s i v a
Stand am Stand am 

31.12.2017
T€



Anlage 2

H&D ITAS Application Services GmbH
Wolfsburg

Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember  2018

€ €
1. Umsatzerlöse 3.338.142,90 4.067
2. sonstige betriebliche Erträge 52.791,36 39

3.390.934,26 4.106
3. Materialaufwand (Aufwendungen für bezogene

Leistungen) 1.296.553,42 650
2.094.380,84 3.456

4. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter 1.804.830,90 1.868
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für

Altersversorgung 344.243,22 350
                               2.149.074,12 2.218

5. Abschreibungen auf Sachanlagen 60,94 0
6. sonstige betriebliche Aufwendungen 1.128.147,45 1.466

3.277.282,51 3.684
-1.182.901,67 -228

7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 3.147,21 4
(davon aus verbundenen Unternehmen:
3.147,21 €; i. V. 4 T€)

8. Ergebnis nach Steuern -1.179.754,46 -224
9. Erträge aus Verlustübernahme 1.179.754,46 224

10. Jahresüberschuss 0,00 0

Vorjahr
T€
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H&D ITAS Application Services GmbH 
Wolfsburg    

Anhang 
für das Geschäftsjahr 2018 

I. Allgemeine Angaben  

Die Gesellschaft mit Sitz in Wolfsburg ist im Handelsregister des Amtsgerichts Braun-
schweig unter der Nummer HRB 201607 eingetragen. 

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2018 wurde nach Rechnungslegungsvorschrif-
ten des Handelsgesetzbuches (HGB) unter Berücksichtigung der Vorschriften für Kapital-
gesellschaften und der sie ergänzenden Bestimmungen des GmbH-Gesetzes aufgestellt. 

Der Grundsatz der Bewertungsstetigkeit wurde beachtet. 

Im Interesse der Klarheit und Übersichtlichkeit werden die gesetzlich vorgeschriebenen 
Vermerke zu Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung fast ausschließlich im 
Anhang aufgeführt. 

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt wor-
den. 

Die allgemeinen Bewertungsvorschriften der §§ 252 bis 256a HGB sowie die besonderen 
Ansatz- und Bewertungsvorschriften für Kapitalgesellschaften gemäß §§ 270 bis 274a so-
wie 277 HGB werden unter Berücksichtigung der Fortführung der Unternehmenstätigkeiten 
angewendet.  

Die Erleichterungen der Rechnungslegung für kleine Gesellschaften werden hinsichtlich 
des Anhangs in Anspruch genommen. 

Auf die Erstellung eines Lageberichtes wird gemäß § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB verzichtet. 
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Erläuterungen zur Bilanz 

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten und – soweit abnutzbar – 
vermindert um planmäßige lineare Abschreibungen angesetzt.  

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zu Nennwerten angesetzt und 
haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr. 

Von den Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen entfallen 147 (i. V. 0) T€ auf 
die Gesellschafterin. 

Das voll eingezahlte Stammkapital ist zum Nennbetrag bewertet. 

Aufgrund eines geschlossenen Ergebnisabführungsvertrags mit der Muttergesellschaft 
verbleibt nach Verlustausgleich in Höhe von 1.179.754,46 € ein Jahresüberschuss in Hö-
he von 0 €.  

Die Rückstellungen decken die erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen 
und wurden mit dem Erfüllungsbetrag dotiert.  

Die Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag angesetzt und besitzen sämtlich, wie 
zum vorjährigen Bilanzstichtag, eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr. Sie sind bis auf die üb-
lichen Eigentumsvorbehalte alle ungesichert. 

Von den Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen entfallen 0 (i. V. 127) T€ 
auf die Gesellschafterin. 

II. Sonstige Angaben 

In 2018 waren durchschnittlich 39 Mitarbeiter beschäftigt. 

Es bestand bis zum 30. September 2018 eine gesamtschuldnerische Mithaftung der Ge-
sellschaft für Verbindlichkeiten eines verbundenen Unternehmens (31. Dezember 2017: 
6.524 T€).  

Von den Personalaufwendungen entfallen 4.000,00 € (i. V. 5 T€) auf Aufwendungen für 
Altersversorgung. 
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Der vorliegende Jahresabschluss wird in den Konzernabschluss der HCL Technologies 

Germany GmbH, Eschborn, einbezogen, die den Konzernabschluss für den kleinsten Kreis 

der Unternehmen aufstellt. Der Konzernabschluss wird beim elektronischen Bundesanzei-

ger offengelegt. 

 

Wolfsburg, den 15. Februar 2019 

H&D ITAS Application Services GmbH 

Geschäftsführung 

bs-ip
Textfeld
gez. Herr Dipl.-Ing. Bernhard Hönigsberggez. Frau Anita Hönigsberggez. Herr Dipl. Oec. Andreas Lehmann gez. Frau Dipl.-Verw. Wiss. Claudia Raabegez. Herr Oliver Dietz
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H&D ITAS Application Services GmbH  
Wolfsburg   

Rechtliche und steuerrechtliche Verhältnisse 

1. Rechtliche Verhältnisse 

1.1 Allgemeine Grundlagen 

Firma:    H&D ITAS Application Services GmbH 

Sitz:    Wolfsburg 

Rechtsform:    Gesellschaft mit beschränkter Haftung 

Handelsregister:  Die Gesellschaft ist im Handelsregister beim Amtsge-
richt Braunschweig unter der Nummer HRB 201607 ein-
getragen. 

Gesellschaftsvertrag: Die Gesellschaft wurde unter dem 17. November 2008 
neu gegründet. Der Gesellschaftsvertrag besteht in der 
Fassung vom 17. November 2008. 

Gegenstand der Gesellschaft: Gemäß § 2 des Gesellschaftsvertrags ist Gegenstand 
des Unternehmens die Bereitstellung und Durchführung 
von Application Services, die Realisierung von IT-
Projekten als Generalunternehmer, die Gestaltung von 
und Unterstützung bei IT-Prozessen, die Übernahme 
des IT-Projektmanagements. Die Gesellschaft kann 
darüber hinaus alle Geschäfte betreiben, die dem Ge-
sellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar dienen. Sie 
ist berechtigt, die ihr obliegenden Aufgaben auf Dritte zu 
übertragen. Die Gesellschaft ist berechtigt, sich an an-
deren Unternehmen zu beteiligen - auch als deren per-
sönlich haftende Gesellschafterin. Die Gesellschaft ist 
berechtigt, Zweigniederlassungen und Betriebsstätten 
im In- und Ausland zu errichten. Sie ist weiterhin befugt, 
alle Geschäfte vorzunehmen, die dem vorstehend ge-



PKF FASSELT SCHLAGE Anlage 4 
 Seite 2 

 

nannten Unternehmenszweck dienlich sein können. Die 
Gesellschaft ist befugt, mit anderen Unternehmen Org-
anschaftsverträge - auch mit Ergebnisausschluss - ab-
zuschließen. 

Stammkapital und Gesellschafter: Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 25.000,00 € 
und ist voll eingezahlt. Gesellschafterin ist unverändert 
die H&D IT Automotive Services GmbH, Wolfsburg. 

Geschäftsjahr:  Kalenderjahr 

1.2 Organe 

1.2.1 Gesellschafterversammlung 

In der Gesellschafterversammlung am 18. Juni 2018 erfolgte die Feststellung des Jahresab-
schlusses 2017, die Ergebnisverwendung 2017, die Entlastung der Geschäftsführung für das 
Geschäftsjahr 2017 sowie die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018. 

1.2.2 Geschäftsführung 

Zu Geschäftsführern/Innen sind bestellt: 

Herr Dipl.-Ing. Bernhard Hönigsberg,  

Frau Anita Hönigsberg,  

Herr Dipl. Oec. Andreas Lehmann,  

Frau Dipl.-Verw. Wiss. Claudia Raabe, 

Herr Oliver Dietz. 

 

2. Steuerliche Verhältnisse 

Steuernummer:  19/206/05417 

Finanzamt:    Gifhorn 

Organschaft:    Es besteht eine körperschaft-, gewerbe- und um-
satzsteuerliche Organschaft mit der Hönigsberg & 
Düvel Datentechnik GmbH (Organträger). 



PKF FASSELT SCHLAGE Anlage 4 
 Seite 3 

 

Betriebsprüfung:  Die letzte steuerliche Außenprüfung und die letzte 
lohnsteuerliche Außenprüfung wurden firmenüber-
greifend durchgeführt und umfassten die Zeiträume 
2013 bis 2015. 
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